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Rundschreiben Nr. 04/2022 
 
 
 
 
 
 
An alle 
Kreditinstitute 
 
 
 
1. Finanzsanktionen angesichts der Lage in der Zentralafrikanischen Republik 

Durchführungsverordnung (EU) 2022/21 des Rates vom 10. Januar 2022 
2. Finanzsanktionen angesichts der Lage in Nicaragua 

  Durchführungsverordnung des Rates (EU) 2022/22 vom 10. Januar 2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie über die folgenden Entwicklungen im Bereich der Finanzsanktionen unterrichten: 
 
1. Der Rat der Europäischen Union hat mit Durchführungsverordnung (EU) 2022/211 (Anlage 1) 

eine natürliche Person in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 224/20142 (Sanktionsregime 
Zentralafrikanische Republik) aufgenommen. 
 
Die Anordnung von Beschränkungen des Kapital- und Zahlungsverkehrs mit bestimmten Per-
sonen oder Personengesellschaften des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 
22. Dezember 2021 (siehe unser Rundschreiben Nr. 87/2021) ist damit im Hinblick auf das 
Sanktionsregime Zentralafrikanische Republik außer Kraft getreten.  

________________ 
1 Durchführungsverordnung (EU) 2022/21 des Rates vom 10. Januar 2022 zur Durchführung der Verordnung (EU) 

Nr. 224/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in der Zentralafrikanischen Republik 
2 Verordnung (EU) Nr. 224/2014 des Rates vom 10. März 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in 

der Zentralafrikanischen Republik  

Hinweis: Vorherige Verlautbarung der 
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2. Zudem hat der Rat der Europäischen Union mit Durchführungsverordnung (EU) 2022/223 
(Anlage 2) sieben natürliche Personen und drei Organisationen in die Liste der natürlichen und 
juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen in Anhang I der Verordnung (EU) 
2019/17164 (Sanktionsregime Nicaragua) aufgenommen.  

 
Wir bitten Sie, uns auf der Grundlage von Artikel 11 Absatz 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 
224/2014 bzw. Artikel Art. 8 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 2019/1716 
 

spätestens bis zum 18. Januar 2022 
 

per E-Mail oder in Ausnahmefällen per Telefax mitzuteilen, ob und welche Gelder bei Ihnen von 
den Durchführungsverordnungen (EU) 2022/21 bzw. 2022/22 betroffen sind. 
 
Fehlanzeigen, die auf jeden Fall erforderlich sind, oder Positivmeldungen bitten wir aus-
schließlich unter Beachtung der beigefügten Hinweise (Anlage 3) zu übermitteln. Mit derart 
aufbereiteten Meldungen unterstützen Sie uns bei der Bearbeitung Ihrer Antworten und vermeiden 
Rückfragen.  
 
Wir weisen darauf hin, dass Sie auch verpflichtet sind, sich nach dieser Abfrage ergebende 
Änderungen bezüglich der Vermögenswerte, die von Finanzsanktionen betroffen sind, un-
aufgefordert zu melden. 
 
Wir haben die Rechtsakte zu Finanzsanktionen auf folgender Website der Deutschen Bundesbank 
unter dem jeweiligen Sanktionsregime eingestellt:   
 
https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/sanktionsregimes 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutsche Bundesbank 
Hauptverwaltung in Bayern 
Mayrhofer Kriwanek 
 
 
 
Anlagen 

________________ 
3 Durchführungsverordnung (EU) 2022/22 des Rates vom 10. Januar 2022 zur Durchführung der Verordnung (EU) 

2019/1716 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Nicaragua. 
4 Verordnung (EU) 2019/1716 des Rates vom 14. Oktober 2019 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in 

Nicaragua. 



II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

VERORDNUNGEN

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2022/21 DES RATES 

vom 10. Januar 2022

zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 224/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der 
Lage in der Zentralafrikanischen Republik 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 224/2014 des Rates vom 10. März 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der 
Lage in der Zentralafrikanischen Republik (1), insbesondere auf Artikel 17 Absatz 1,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 10. März 2014 hat der Rat die Verordnung (EU) Nr. 224/2014 angenommen.

(2) Am 21. Dezember 2021 hat der Ausschuss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, der gemäß der Resolution 
2127 (2013) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen eingesetzt wurde, die Aufnahme einer Person in die Liste 
der Personen, und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, genehmigt.

(3) Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 224/2014 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 224/2014 wird gemäß dem Anhang dieser Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 10. Januar 2022.

Im Namen des Rates
Der Präsident

J.-Y. LE DRIAN

(1) ABl. L 70 vom 11.3.2014, S. 1.
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ANHANG 

In der Liste in Teil A (Personen) des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 224/2014 wird folgender Eintrag hinzugefügt:

„15. Ali DARASSA (Aliasnamen: a) Ali Darassa Mahamat b) Ali Mahamat Darassa c) Ali Daras d) Ali Darrassa e) 
Général Ali Darassa)

Funktion: Gründer und Leiter der Milizgruppe Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC)

Geburtsdatum: 22. September 1978

Geburtsort: Kabo, Präfektur Ouham, Zentralafrikanische Republik

Staatsangehörigkeit: Zentralafrikanische Republik

Nationale Kennziffer: 10978000004482

Tag der Benennung durch die VN: 21. Dezember 2021

Weitere Angaben: Ali Darassa leitet weiterhin die von ihm in der Zentralafrikanischen Republik (CAR) gegründete 
Milizgruppe Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), die seit ihrer Gründung im Jahr 2014 Zivilpersonen getötet, gefoltert, 
vergewaltigt und vertrieben hat, zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
begangen und sich am illegalen Waffenhandel, illegalen Steueraktivitäten und der Kriegsführung gegen die Verteidigungs- 
und Sicherheitskräfte der Zentralafrikanischen Republik sowie gegen andere Milizen beteiligt hat. Im Dezember 2020 
spielte er eine führende Rolle bei der Bildung der Coalition des patriotes pour le changement (CPC), die zu den Waffen griff, um 
sich den Wahlen zu widersetzen, und die versuchte, in die Hauptstadt Bangui vorzurücken, was einen Verstoß gegen die 
Verpflichtungen darstellte, die die UPC im Rahmen des am 6. Februar 2019 unterzeichneten Accord politique pour la paix et 
la reconciliation (APPR) eingegangen ist. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL und des 
Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die 
Liste:

Ali Darassa wurde am 21. Dezember 2021 gemäß Ziffer 20 und Ziffer 21 Buchstabe b der Resolution 2399 (2018), 
verlängert durch die Resolution 2588 (2021), in die Liste aufgenommen wegen Vornahme oder Unterstützung von 
Handlungen, die den Frieden, die Stabilität oder die Sicherheit der Zentralafrikanischen Republik untergraben, 
einschließlich Handlungen, die den Prozess der Stabilisierung und Aussöhnung gefährden oder behindern oder die Gewalt 
schüren; sowie wegen Beteiligung an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der Zentralafrikanischen 
Republik, die gegen die geltenden internationalen Menschenrechtsnormen oder das geltende humanitäre Völkerrecht 
verstoßen oder die Menschenrechtsübergriffe oder -verletzungen darstellen, namentlich gezielte Angriffe auf Zivilpersonen, 
ethnisch oder religiös motivierte Angriffe, Angriffe auf zivile Objekte, einschließlich Verwaltungszentren, 
Gerichtsgebäuden, Schulen und Krankenhäusern, sowie Entführungen und Vertreibungen.

Weitere Angaben:

Ali Darassa leitet weiterhin die von ihm in der Zentralafrikanischen Republik (CAR) gegründete Milizgruppe Unité pour la 
Paix en Centrafrique (UPC), die seit ihrer Gründung im Jahr 2014 Zivilpersonen getötet, gefoltert, vergewaltigt und 
vertrieben hat, zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begangen und sich 
am illegalen Waffenhandel, illegalen Steueraktivitäten und der Kriegsführung gegen die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte 
der Zentralafrikanischen Republik sowie gegen andere Milizen beteiligt hat. Im Dezember 2020 spielte er eine führende 
Rolle bei der Bildung der Coalition des patriotes pour le changement (CPC), die zu den Waffen griff, um sich den Wahlen zu 
widersetzen, und die versuchte, in die Hauptstadt Bangui vorzurücken, was einen Verstoß gegen die Verpflichtungen 
darstellte, die die UPC im Rahmen des am 6. Februar 2019 unterzeichneten Accord politique pour la paix et la reconciliation 
(APPR) eingegangen ist.

Die von Ali Darassas befehligten Kämpfer haben Handlungen begangen, die schwere Menschenrechtsverletzungen und 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen. Am 10. November 2014 griffen UPC-Kämpfer die Ortschaften von 
Bolo in der Präfektur Ouaka an und töteten zehn Zivilpersonen, darunter drei ältere Frauen, die bei lebendigem Leibe in 
ihren Häusern verbrannt wurden. Am 12. Dezember 2017 beschossen UPC- und FPRC-Kämpfer ein Krankenhaus, 
wodurch 17 Zivilpersonen, darunter vier Kinder, ums Leben kamen. Am 15. November 2018 griffen UPC-Kämpfer ein 
Lager für Binnenvertriebene in Alindao an und brachten 70 bis 100 Zivilpersonen um.
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Unter der Führung von Darassa widersetzte sich die UPC weiterhin der Wiederherstellung der staatlichen Autorität. Im Jahr 
2016 gefährdeten Kämpfer der UPC mehrfach den Wahlprozess. Am 29. März 2016 gaben UPC-Kämpfer Schüsse über 
einem Wahlamt ab und verletzten mehrere Binnenvertriebene.

Seit Dezember 2020 beteiligt sich Ali Darassa als einer der Anführer der CPC-Koalition an Verstößen gegen das APPR- 
Abkommen sowie an Versuchen, die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zu verhindern und die Zentralafrikanische 
Republik insgesamt zu destabilisieren. Aufgrund der Drohungen von UPC-Kämpfern unter dem Kommando von Ali 
Darassa konnten am 27. Dezember 2020 keine Wahlprozesse in Gebieten unter der Kontrolle der UPC stattfinden, 
beispielsweise in mehreren Gebieten der Präfekturen Ouaka und Haut-Mbomou. Im Januar 2021 versuchte die UPC, mit 
Waffengewalt in die Hauptstadt Bangui vorzurücken.“
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2022/22 DES RATES 

vom 10. Januar 2022

zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1716 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage 
in Nicaragua 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2019/1716 des Rates vom 14. Oktober 2019 über restriktive Maßnahmen angesichts der 
Lage in Nicaragua (1), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 1,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 14. Oktober 2019 die Verordnung (EU) 2019/1716 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage 
in Nicaragua angenommen.

(2) Am 8. November 2021 gab der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden „Hoher 
Vertreter“) eine Erklärung im Namen der Union ab, in der er betonte, dass die Wahl in Nicaragua vom 7. November 
2021 ohne demokratische Garantien abgehalten worden sei und ihr Ergebnis nicht legitim sei. Er erklärte, dass die 
nicaraguanische Regierung der Bevölkerung Nicaraguas das bürgerliche und politische Rechts verwehrt hat, an einer 
glaubwürdigen, inklusiven, fairen und transparenten Wahl teilnehmen zu können und sie ihrer Meinungs- und 
Vereinigungsfreiheit sowie des Rechts auf friedliche Versammlung beraubt hat. Der Hohe Vertreter erklärte, dass die 
Union bereit sei, alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente in Erwägung zu ziehen, einschließlich zusätzlicher 
restriktiver Maßnahmen.

(3) Angesichts der anhaltend ernsten Lage in Nicaragua sollten sieben Personen und drei Organisationen in die Liste der 
natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, 
in Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1716 aufgenommen werden.

(4) Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1716 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1716 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 10. Januar 2022.

Im Namen des Rates
Der Präsident

J.-Y. LE DRIAN

(1) ABl. L 262 vom 15.10.2019, S. 1.
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ANHANG 

Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1716 wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift der Tabelle erhält folgende Fassung:

„A. Natürliche Personen gemäß Artikel 2“

2. Folgende natürliche Personen werden in die Tabelle aufgenommen:

Name Angaben zur Identität Gründe
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

„15. Camila Antonia 
ORTEGA MURILLO

Position: Tochter von Daniel Ortega und Rosario 
Murillo, Beraterin im Präsidialamt, Koordinatorin 
der Kommission für die Kreativwirtschaft, 
Direktorin des Fernsehsenders ‚Canal 13‘
Geburtsdatum: 4. November 1987
Geburtsort: Managua, Nicaragua
Geschlecht: weiblich
Nationalität: nicaraguanisch
Reisepass Nr.: A00000114 (Nicaragua)
Personenkennnummer: 0010411870001B

Camila Antonia Ortega Murillo ist als Beraterin im Präsidialamt, persönliche 
Assistentin der Vizepräsidentin und Koordinatorin der nationalen Kommission für 
die Kreativwirtschaft eng in Maßnahmen zur Unterstützung des 
Präsidentenehepaars Daniel Ortega und Rosario Murillo eingebunden. Ferner ist sie 
Direktorin der Plattform ‚Nicaragua Diseña‘ und des Fernsehsenders ‚Canal 13‘.
Sie ist verantwortlich für die Nutzung von ‚Nicaragua Diseña‘ zur Unterstützung der 
betrügerischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom 7. November 2021
durch die Einrichtung gefälschter Konten auf verschiedenen Plattformen der 
sozialen Medien.
Als Direktorin von ‚Canal 13‘ hat sie zur Verbreitung der Hassreden des Ortega- 
Regimes gegen die staatsbürgerliche Opposition – unter Beschränkung der 
redaktionellen Pluralität und unter Verfolgung unabhängiger Journalisten und 
Medien in Nicaragua, womit das Recht auf freie Meinungsäußerung und ein 
wirklicher Wahlwettbewerb beseitigt wurden – beigetragen. Sie spielte eine zentrale 
Rolle bei der Unterdrückung des politischen Pluralismus und der endgültigen 
Zerschlagung der nicaraguanischen Demokratie.
Sie steht daher in Verbindung mit Personen, die für die Untergrabung der 
Demokratie und für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind und 
sie unterstützt solche Unterdrückung und Verletzungen.

10.1.2022

16. Laureano Facundo 
ORTEGA MURILLO

Sohn von Daniel Ortega und Rosario Murillo, 
Berater im Präsidialamt
Geburtsdatum: 20. November 1982
Geburtsort: Managua, Nicaragua
Geschlecht: männlich
Nationalität: nicaraguanisch
Reisepass Nr.: A00000684 (Nicaragua)
Personenkennnummer: 0012011820046M

Laureano Facundo Ortega Murillo ist als Berater im Präsidialamt eng in 
Maßnahmen zur Unterstützung des Präsidentenehepaars Daniel Ortega und 
Rosario Murillo eingebunden. Er hat die willkürliche und rechtswidrige 
Inhaftierung von Führungspersonen der Opposition, von potenziellen 
Präsidentschaftskandidaten sowie von Studenten- und Bauernführern oder 
unabhängigen Journalisten in Nicaragua gerechtfertigt und unterstützt, wobei er 
diesen gesamten Personenkreis als „Terroristen“ bezeichnet hat. Durch Mitwirkung 
an der Beseitigung eines wirklichen Wahlwettbewerbs spielte er eine zentrale Rolle 
bei der Unterdrückung des politischen Pluralismus und der endgültigen 
Zerschlagung der nicaraguanischen Demokratie.

10.1.2022
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Name Angaben zur Identität Gründe
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

Er war über die staatliche Agentur ‚ProNicaragua‘ als Wirtschaftsberater für seinen 
Vater Daniel Ortega und das Ortega-Regime tätig. Darüber hinaus ist er für den 
Betrieb von ‚BanCorp‘ – eine Organisation, deren Hauptzweck in der Leistung von 
finanzieller und sonstiger Unterstützung sowie von Sponsorentätigkeiten für die 
repressiven Aktivitäten seiner Mutter, der Vizepräsidentin Rosario Murillo, besteht 
– zuständig.
Er steht daher in Verbindung mit Personen, die für die Unterdrückung der 
Zivilgesellschaft und für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind 
und er unterstützt solche Unterdrückung und Verletzungen.

17. Brenda Isabel ROCHA 
CHACÓN

Präsidentin des Obersten Wahlrates
Geburtsdatum: 10. Februar 1967
Geburtsort: Bonanza, Nicaragua
Geschlecht: weiblich
Nationalität: nicaraguanisch

Brenda Isabel Rocha Chacón ist seit Mai 2021 Präsidentin des Obersten Wahlrates, 
einer Einrichtung, die für die Vorbereitung, Abhaltung und Zertifizierung der 
Parlamentswahlen vom 7. November 2021 zuständig ist, mit denen aufgrund des 
Fehlens von Transparenz, einer echten Opposition und einer demokratischen 
Debatte demokratische Institutionen und Prozesse untergraben wurden. Der 
Oberste Wahlrat hat der Opposition die Möglichkeit genommen, für freie Wahlen 
zu kandidieren, und sorgte für die Abhaltung von Wahlen unter undemokratischen 
Bedingungen.
Brenda Isabel Rocha Chacón ist daher verantwortlich für die Unterdrückung der 
demokratischen Opposition und für die Untergrabung der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit in Nicaragua.

10.1.2022

18. Cairo Melvin 
AMADOR ARRIETA

Vizepräsident des Obersten Wahlrates
Geburtsdatum: 1952
Geschlecht: männlich
Nationalität: nicaraguanisch

Cairo Melvin Amador Arrieta ist seit Mai 2021 Vizepräsident des Obersten 
Wahlrates, einer Einrichtung, die für die Vorbereitung, Abhaltung und 
Zertifizierung der Parlamentswahlen vom 7. November 2021 zuständig ist, mit 
denen aufgrund des Fehlens von Transparenz, einer echten Opposition und einer 
demokratischen Debatte demokratische Institutionen und Prozesse untergraben 
wurden. Der Oberste Wahlrat hat der Opposition die Möglichkeit genommen, für 
Wahlen zu kandidieren, und sorgte für die Abhaltung von Wahlen unter 
undemokratischen Bedingungen.
Cairo Melvin Amador Arrieta ist daher verantwortlich für die Unterdrückung der 
demokratischen Opposition und für die Untergrabung der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit in Nicaragua.

10.1.2022
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Name Angaben zur Identität Gründe
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

19. Lumberto Ignacio 
CAMPBELL HOOKER

Mitglied des Obersten Wahlrates, im Jahr 2018 
amtierender Präsident des Obersten Wahlrates
Geburtsdatum: 3. Dezember 1949
Geburtsort: Raas, Nicaragua
Geschlecht: männlich
Nationalität: nicaraguanisch
Reisepass-Nr.: A00001109 (Nicaragua)
Personenkennnummer: 6010302490003J

Lumberto Ignacio Campbell Hooker ist seit 2014 Mitglied des Obersten Wahlrates, 
einer Einrichtung, die für die Vorbereitung, Abhaltung und Zertifizierung der 
Parlamentswahlen vom 7. November 2021 zuständig ist, mit denen aufgrund des 
Fehlens von Transparenz, einer echten Opposition und einer demokratischen 
Debatte demokratische Institutionen und Prozesse untergraben wurden. Der 
Oberste Wahlrat hat der Opposition die Möglichkeit genommen, für freie Wahlen 
zu kandidieren, und sorgte für die Abhaltung von Wahlen unter undemokratischen 
Bedingungen.
Während der Wahlen vom 7. November 2021 sprach er zu den Medien und 
rechtfertigte und lobte die Organisation dieser Wahlen.
Er ist daher verantwortlich für die Unterdrückung der demokratischen Opposition 
und für die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Nicaragua.

10.1.2022

20. Nahima Janett DÍAZ 
FLORES

Direktorin des Nicaraguanischen Instituts für 
Telekommunikation und Postdienste, Tochter des 
Generaldirektors der nicaraguanischen 
Nationalpolizei Francisco Javier Díaz Madriz
Geburtsdatum: 28. Juni 1989
Geschlecht: weiblich
Nationalität: nicaraguanisch

Nahima Janett Díaz Flores ist Direktorin des Nicaraguanischen Instituts für 
Telekommunikation und Postdienste (TELCOR), der Regulierungsstelle für 
Telekommunikation und Postdienste. TELCOR wurde von den nicaraguanischen 
Behörden genutzt, um unabhängige Medien – darunter seit 2018 drei 
Nachrichtenagenturen – zum Schweigen zu bringen. Während des Wahlkampfs für 
die Parlamentswahlen 2021 hat TELCOR in großem Maßstab 
Desinformationskampagnen durchgeführt. Als für die Umsetzung des 
„Cybersicherheitsgesetzes“ zuständige Einrichtung hat TELCOR 
Überwachungsmaßnahmen in Bezug auf die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition angeordnet und durchgeführt.
In ihrer Position war Nahima Díaz Flores als Unterstützerin des Ortega-Regimes 
tätig und hat über TELCOR Desinformations- und Überwachungsmaßnahmen in 
Bezug auf die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition angeordnet und 
durchgeführt. Daher ist sie verantwortlich für schwere 
Menschenrechtsverletzungen, Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition sowie für die Untergrabung der Demokratie in 
Nicaragua.

10.1.2022
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Name Angaben zur Identität Gründe
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

21. Luis Ángel 
MONTENEGRO 
ESPINOZA

Superintendent der Oberaufsicht über Banken und 
andere Finanzinstitute Nicaraguas
Geburtsdatum: 1. Januar 1949
Geburtsort: Esteli, Nicaragua
Geschlecht: männlich
Anschrift: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, 
Nicaragua
Nationalität: nicaraguanisch
Personenkennnummer: 1610101490000S

Luis Ángel Montenegro Espinoza ist der Superintendent der Oberaufsicht über 
Banken und andere Finanzinstitute Nicaraguas (SIBOIF). In dieser Position ist er 
verantwortlich für die Verfolgung von Finanzakteuren, die sich der Politik des 
Ortega-Regimes widersetzten, sowie für die Durchsetzung der Kontrolle des 
Regimes über den Finanzsektor.
Er erhielt seine Ernennung in diese Position unmittelbar von Daniel Ortega als 
Belohnung für seine Loyalität. In seiner früheren Funktion als Generalkontrolleur 
der Republik sorgte er dafür, dass die korrupten Finanzaktivitäten von Ortega nicht 
geprüft wurden und trug gleichermaßen zur Kontrolle von Ortega über das Regime 
bei.
Er ist daher verantwortlich für die Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit in 
Nicaragua sowie für die Unterdrückung der Zivilgesellschaft und der 
demokratischen Opposition.

10.1.2022“

3. Folgende Überschrift und Tabelle werden angefügt:

„B. Juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen gemäß Artikel 2

Bezeichnung Angaben zur Identität Gründe
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

1. Nationalpolizei 
Nicaraguas
La Policía Nacional 
Nicaragüense

Hauptsitz: Managua, Nicaragua
Gründungsdatum: 22. August 1979
Website: http://www.policia.gob.ni/

Die Nationalpolizei Nicaraguas ist verantwortlich für die erniedrigende Behandlung 
– einschließlich physischer und psychischer Folterung – von Personen, die gegen 
das Ortega-Regime aufgetreten sind. Sie ist verantwortlich für die unrechtmäßige 
Inhaftierung von potenziellen Präsidentschaftskandidaten, führenden Vertretern 
der Zivilgesellschaft, Studenten- und Bauernführern oder unabhängigen 
Journalisten ohne rechtliche und demokratische Garantien.
Die Nationalpolizei war ausschlaggebend dafür, dass sich Daniel Ortega während 
der Parlamentswahlen vom 7. November 2021 keiner wirklichen demokratischen 
Opposition stellen musste. Im Vorfeld dieser Wahlen praktizierte die 
Nationalpolizei die kontinuierliche Überwachung und Verfolgung von 
Oppositionsführern, unrechtmäßiges Eindringen in Wohnungen und willkürliche 
Festnahmen von Oppositionsmitgliedern und bedrohte systematisch Mitarbeiter 
des öffentlichen Dienstes.
Im Jahr 2018 war die Nationalpolizei an der Tötung friedlicher Demonstranten im 
ganzen Land beteiligt.
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Bezeichnung Angaben zur Identität Gründe
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

Daher ist die Nationalpolizei Nicaraguas verantwortlich für schwere 
Menschenrechtsverletzungen, Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition sowie für die Untergrabung der Demokratie in 
Nicaragua.

2. Oberster Wahlrat
Consejo Supremo 
Electoral

Anschrift: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, 
Nicaragua
Website: https://www.cse.gob.ni/
E-Mail: info@cse.gob.ni

Der Oberste Wahlrat ist die Einrichtung, die für die Vorbereitung, Abhaltung und 
Zertifizierung der Parlamentswahlen vom 7. November 2021 zuständig ist, mit 
denen aufgrund des Fehlens von Transparenz, einer echten Opposition und einer 
demokratischen Debatte demokratische Institutionen und Prozesse untergraben 
wurden. Der Oberste Wahlrat hat der Opposition die Möglichkeit genommen, für 
freie Wahlen zu kandidieren, und sorgte für die Abhaltung von Wahlen unter 
undemokratischen Bedingungen.
Er ist daher verantwortlich für die Unterdrückung der demokratischen Opposition 
und für die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Nicaragua.

10.1.2022

3. Nicaraguanisches 
Institut für 
Telekommunikation 
und Postdienste

Anschrift: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al 
edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, 
10000 Nicaragua
Registrierungsdatum: 12. Juni 1982
Website: https://www.telcor.gob.ni

Das Nicaraguanische Institut für Telekommunikation und Postdienste (TELCOR) ist 
die Regulierungsstelle für Telekommunikation und Postdienste. TELCOR wurde 
während der Unterdrückungskampagne 2018 und nach den Parlamentswahlen 
2021 von den nicaraguanischen Behörden genutzt, um unabhängige Medien – 
darunter seit 2018 drei Nachrichtenagenturen – zum Schweigen zu bringen. 
Während des Wahlkampfs für die Parlamentswahlen hat TELCOR in großem 
Maßstab eine Desinformationskampagne durchgeführt. Als für die Umsetzung des 
„Cybersicherheitsgesetzes“ zuständige Einrichtung hat TELCOR 
Überwachungsmaßnahmen in Bezug auf die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition angeordnet und durchgeführt.
TELCOR ist daher verantwortlich für schwere Menschenrechtsverletzungen und 
Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition.
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Anlage 3 

Deutsche Bundesbank          
Servicezentrum Finanzsanktionen 
 
 

Hinweise für Rückmeldungen bei Abfragen zu Finanzsanktionsrechtsakten 

 
 

Bitte beachten Sie für Ihre Rückmeldung die folgenden Hinweise:  
 
- Antworten Sie grundsätzlich per E-Mail (möglichst mit Antwortfunktion zu diesem 

Mail). Ergänzen Sie beim Antwort-Mail in der von uns vorgegebenen Thema-
/Betreff-Zeile hinter der Position „Meldung“ entweder „Fehlanzeige“ oder 
„siehe gesonderte Meldung“.  

 
- Fügen Sie Ihre Bankleitzahl in der Thema-/Betreff-Zeile am dafür vorgesehe-

nen Platz ein.  
 
- Muster für die Thema-/Betreff-Zeile Ihres Antwort-Mails: 
 

Rundschreiben Nr. 04/2022, Meldung: Fehlanzeige, BLZ: xxxxxxxx 
 
oder  
 
Rundschreiben Nr. 04/2022, Meldung: Siehe gesonderte Meldung,  
BLZ: xxxxxxxx 
 

- Sofern Sie nicht die Antwortfunktion nutzen, gestalten Sie die Thema-/Betreff-Zeile 
Ihres Mails gemäß diesen Vorgaben und senden Sie Ihre Meldung an die aus-
schließlich für Abfragen vorgesehene E-Mail-Adresse  

 
sz.finanzsanktionen.abfrage@bundesbank.de 

 
- Die Erfassung Ihrer Meldung erfolgt elektronisch und ist begrenzt auf die vor-

bezeichneten Angaben in der Thema-/Betreff-Zeile. Sofern Sie für mehrere In-
stitute (BLZ) Auskünfte erteilen, ist insoweit für jedes Institut eine gesonderte 
Anzeige abzugeben. Ferner ist die Meldung stets für jedes Rundschreiben 
getrennt zu erstatten. Sonstige über die Angaben in der Thema-/Betreff-Zeile 
hinausgehenden weiteren Mitteilungen sind als separates Mail an die allge-
meine E-Mail-Adresse: sz.finanzsanktionen@bundesbank.de zu richten. 

 
- Sollten Sie ausnahmsweise Ihre Rückmeldung per Telefax senden, gestalten Sie 

bitte die Thema-/Betreff-Zeile ebenfalls gemäß den oben angeführten Vorgaben 
und übermitteln Sie Ihr Dokument an die eigens hierfür eingerichtete 
 

Fax-Nr. 069 709097- 3801 

  
 

mailto:sz.finanzsanktionen.abfrage@bundesbank.de
mailto:sz.finanzsanktionen@bundesbank.de

	RS Nr. 04/2022
	Anlage 1
	Anlage 2
	Anlage 3

